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Einfach unanständig 

Jürgen Pischel 

Die Selbstbedienungsmentalität bei Aufwandsentschädigungen, Reisekostenabrechnungen und Sitzungsgeldern hat in den zahnärztlichen Körperschaften eine lange Geschichte. Da wurden vielfach Sitzungen erst kurz nach Mitternacht beendet, denn dann gab es für die gesamte Sitzung die doppelte Entschädigung. Ging man als führender Berufspolitiker in die Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) „arbeiten“, dann traf man sich dort mit zwei Kollegen, um Sitzungsgeld berechnen zu können, sonst hätte die monatliche Aufwandsentschädigung allein die „Arbeit“ honorierend ausgleichen müssen. Bei Reisen zur Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) nach Köln rechnete man in der Heimat-KZV und in Köln ab – einmal gereist, zweimal kassiert. Rechnungsprüfungsausschüsse hat das allemal wenig interessiert. Die Entlastung – zahlen doch alles die Zahnärzte mit Zwangsbeiträgen und wir „Berufspolitiker opfern uns für die Kollegenschaft auf“ – war selbstredend.
Wenn man angenommen hatte, das Sitzungsgeldunwesen sei mit Einführung der Hauptamtlichkeit und den doch recht üppigen Verwaltungseinkommen der KZV-Vorstände vorbei – so verdienen die Berliner KZV-Chefs als Geschäftsführer (nicht gerade die größte Verwaltung in der Stadt) deutlich mehr als der Regierende Bürgermeister –, so erweist sich das jetzt als eine Fehlinterpretation. Denn auch hauptamtlich tätige Vorstände haben sich eine Sitzungsgeldordnung gegeben, so dass sie bei Tagungen und Besprechungen sowie für Sitzungen nach offiziellem Dienstschluss und am Wochenende natürlich „Sitzungsgeld“ obendrauf bekommen. Und diese Gelder summieren sich, denn Sitzungen finden, kommt der Hauptamtliche KZV-Vorstand endlich aus der „Nebentätigkeit“ von der Patientenbehandlung in der Praxis in die KZV, vielfach am Abend statt. Von einzelnen KZV-Chefs ist übrigens bekannt, dass sie ihre genehmigte „Nebentätigkeit Praxis“ neben der Hauptamtlichkeit als KZV-Vorstand so intensiv pflegen, dass sie in die selbst gebauten Budgetfallen tappen und der Degressionsregelung unterliegen.
Welche Auswüchse die Selbstbedienungsbürokratie einer KZV im Nebenkostenbereich erreichen kann, zeigt der Rechnungsprüfungsbericht der KZV Berlin – hier beispielhaft für andere. Alles, was dort kritisiert wird, haben vorab schon KZBV-Prüfer – die KZVen unterliegen der Finanzprüfung der Bundeskörperschaft – als „ok“ abgesegnet. Sie haben nichts zu Beanstandendes gefunden. Das kann ja aus Sicht der KZBV so sein, aber was da auf zwei Dutzend Seiten von einem Rechnungsprüfungsausschuss aufgelistet wird, mag wohl eine Vertreterversammlung mit Mehrheit vom Tisch wischen und die Vorstände entlasten – es bleibt aber einfach unanständig. 
Da sollten Übergangsgelder, die beim Übergang vom Nebenamt als KZV-Vorstand ins Hauptamt KZV-Vorstand in gleicher KZV kassiert worden waren und deren Rückzahlung auf Druck hin zugesagt war, im Jahr 2005 wieder auf die Konten der KZV fließen. Aber Ende 2005 fehlten noch mehr als 25.000 Euro.
Jubiläen und Geburtstage feiern auch andere KZV-Vorsitzende, welch herrlicher Anlass für Reisekosten-/Sitzungsgeld-Berechnungen. Oder man geht zum „Golf-Turnier“ des Verbands – schon klingelt „Sitzungsgeld“. Ist Golf nicht Sport?
Da gibt es Sitzungen mit Begleitmusik (Festabende), da muss eben Sitzungsgeld obendrauf, zum richtigen Vergnügen. Wenn die apoBank für Beiratsitzungen und die Vertreterversammlung nur Economy-Flüge bezahlt, bekommt die KZV eben die Aufschläge für die Business-Class aufgebrummt, und natürlich gibt es Sitzungsgeld extra, trotz einer „Ausfallsgeldzahlung“ (wofür bei Hauptamtlichen?) durch die apoBank. 
Liest man die Sponsoringliste der 15 Teilnehmer, für die die KZV Berlin die Startgebühr für das Verbandsgolfturnier (Mehrheitsfraktion des KZV-Vorstands) übernommen hat – darunter einige apoBank-Führungskräfte – muss man befürchten, dass da noch in anderweitigen KZVen „Sitzungsgeld-Abrechnungen“ eingereicht worden sind. 
Das ist sicher fast alles rechtens nach der selbst gegebenen Ordnung der Berufspolitiker. So mag auch kritisiert werden, dass es schade um die Zeit ist, die ein kleingeistiger Prüfungsausschuss – von der Opposition dominiert – einsetzt, um solche möglichen „Missinterpretationen“ der Sitzungsgeldordnung aufzudecken, wenn doch am Ende aus der Mehrheit des Zahnärzteparlaments heraus alles als gerechtfertigt abgenickt wird.
Nein, hier geht es mehr um die Einstellung zum Umgang mit Kollegengeldern. Da beklagen die Berufspolitiker landauf, landab, wie schwer es die Kollegen haben, angesichts unzureichender Gebührenordnungen und der strangulierenden Budgets „zu überleben“. In den von Kollegengeldern finanzierten Zwangsvereinigungen soll es sich aber als Chefbürokrat wohl exzellent leben lassen.
Diese Funktionäre halten es für kleinlich, wenn da kritisiert wird, dass Kollegen sich das Jubiläumsfest auch noch mit Sitzungsgeld-Aufschlägen verschönern, oder dass die nicht angefallene „Praxisausfallentschädigung“ – man hat ja das Gehalt – noch mit Sitzungsgeld aufgestockt wird. Mag sein. Ist es nicht eine Frage von Anständigkeit, ganz besonders der Kollegenschaft gegenüber, sich anders zu verhalten? Moral und Politik, ja selbst in der Berufspolitik, das sind offenbar nicht zu vereinbarende Erwartungen. Aber die genannten Vorgänge bleiben einfach unanständig.

(Artikel gekürzt)

Mehr als einfach unanständig. In toto unanständig und – unethisch -!
18.12.2007
Dr. Wolfgang Kopp

Mit der Überschrift: „Einfach unanständig!“, hat Herr Pischel in der DZW-Ausgabe 50/07 einen Kommentar veröffentlicht, der einen oder mehrere „IM“ in links-gerichteten Berliner Oppositionskreisen vermuten lässt. 
Grund des Kommentars ist die angebliche Bereicherung Berliner KZV-Chefs über ungerechtfertigte Sitzungsgeldabrechnungen und Entschädigungen, Golfturnierzahlungen und nicht komplett zurückgezahlte Übergangsgelder.
Die derzeit geführte öffentliche Diskussion über Managergehälter ist zusätzlicher Anlass und Grund für Herrn Pischel und seine(n) verdeckte(n) Informanten, einen Berichtes des Rechnungsprüfungsausschusses der KZV Berlin zu instrumentalisieren, um Stimmung gegen den KZV-Vorstand in Berlin zu machen. 

Das Wichtigste zur Sachlage:

Ein Bericht des Rechnungsprüfungsausschuss der Berliner KZV für das Jahr 2005 ist möglicherweise von einem oder von Mitgliedern des Berliner Linksblockes an die DZW-Redaktion weitergeleitet worden, mit bösen Absichten. 
Möglicherweise absichtlich wurde seitens der DZW-Redaktion nicht recherchiert und als Folge unsauber und unkorrekt publiziert. 
Korrekt und wichtig beleibt festzustellen: 
1. Die Rückzahlungen von Übergangsgeldern sind zur einen Hälfte im Prüfmonat Dezember 2005, zur andern Hälfte im nicht zu prüfenden Folgemonat Januar 2006 erfolgt. Dies wurde den Mitgliedern des Rechnungspüf-ungsausschusses von Seiten der Verwaltung mehrfach belegt und der Vertreterversammlung bereits im Sommer 2006 mitgeteilt. 
Kolportiert wird aber wider besseren Wissens die unterlassene 2006-Januarzahlung. 
2. Die Golfturnier-Einladungen der KZV-Berlin an befreundete Vorstände anderer Landes-KZV-en, KZBV-Mitglieder oder an Berliner APO-Bank-Führungskräfte ist gebunden in der Pflicht zur Öffentlichkeitsarbeit unserer KZV. Sie ist zusätzlich begründet in dem Grundsatz eines körperschaftsgebundenen Arbeits- und Informationsaustausches mit anderen KZV-en, mit der KZBV, Vertretern unserer Standes-bank und der Politik. 
Beanstandet werden die Golfturnierzahlungen an Gäste der KZV Berlin. Diese Einladungen erfolgten aber auch in der Vergangenheit Jahr für Jahr. Sie waren und sind seit Bestehen dieses Golfturniers der Vertreterversammlung und auch dem Rechnungsprüfungsausschuß bekannt. 
3. Es wird behauptet, dass Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen ungerechtfertigt überwiesen wurden.
Sachstand ist, dass Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen satzungsgemäß berechnet und gezahlt worden. Insbesondere wurden nie gleichzeitig und doppelt Sitzungsgelder über die KZV und die KZBV abgerechnet. Intermediäre Falschbuchungen oder Falschinterpretationen von Belegen durch KZV-Mitarbeitern wurden zurückgezahlt. 
4. Allen Vertretern des Rechnungsprüfungsausschusses, des Hauptausschusses und Vertretern der Vertreterversammlung wurden alle Sachverhalte und Beanstandungen des aktuellen Rechnungsprüfungsberichtes durch den KZV-Vorstand erläutert und ausgeräumt. 
5. In der Vertreterversammlung vom 03.12.2007, in vorangegangenen Hauptausschuss- und Rechnungsprüfungsauschuss-Sitzungen wurden alle Unterstellungen oder Beschuldigungen durch den KZV-Vorstand nochmals entkräftet. Beanstandete Zahlun-gen oder Buchungen ebenfalls wiederholt erklärt.
6. Die Entlastung des Vorstandes erfolgte mit deutlicher, fraktionsübergreifender Stimmenmehrheit in der KZV-Vertreterversammlung am 03.12.2007. 


Konklusion: 
1. Es hätte dem oder den Berliner Pischel-Agenten des oppositionellen Linksblocks gut zu Gesicht gestanden, die DZW-Redaktion objektiv zu unterrichten. 
2. Herrn Pischel sei zukünftig angeraten, sich und die DZW nicht weiter dem Sensationsjournalismus zu opfern.
Wichtigstes Fazit 1: Unanständigstes Ansinnen, unsauberer Journalismus, schmutzige Hände 
Wichtigstes Fazit 2: In toto und komplett unanständig, Thema verfehlt, 
Nicht versetzbar als verantwortliche Vertreter. 
Note - mangelhaft - . Hinsetzen! 
Dr. Wolfgang Kopp
